
2.12. Luftfahrtgesetz

(2) Der Besitz, die Herstellung, der Vertrieb und 
die Benutzung von Hängegleitern, Geräten zum Be
treiben des Wasserskifliegens sowie Geräten mit 
gleicher oder ähnlicher Funktionsweise sind nicht ge
stattet.

§29
Zulassung von Luftfahrzeugen
(1) Zivile Luftfahrzeuge dürfen nur in Betrieb ge
nommen werden, wenn sie zur Luftfahrt zugelassen 
sind. Andere Luftfahrzeuge können zur Luftfahrt 
zugelassen werden, wenn dies wegen ihrer Teilnah
me am grenzüberschreitenden Luftverkehr oder aus 
anderen Gründen erforderlich ist.
(2) Die Zulassung erfolgt nur, wenn die in Rechts
vorschriften festgelegten Voraussetzungen erfüllt 
sind, insbesondere die Lufttüchtigkeit des Luftfahr
zeuges bescheinigt ist.
(3) Halter eines Luftfahrzeuges ist derjenige, dem 
die Zulassung zum Betrieb dieses Luftfahrzeuges er
teilt wird.
(4) Halter von zivilen Luftfahrzeugen können 
Staatsorgane, volkseigene Kombinate und Betriebe, 
wissenschaftliche Einrichtungen sowie gesellschaftli
che Organisationen sein.
(5) Die Zulassung wird entzogen und die Lufttüch
tigkeit wird abgeprochen, wenn die Voraussetzun
gen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind. §

§ 30
Luftfahrzeugregister 
und Staatszugehörigkeit 
von Luftfahrzeugen
(1) Die zur Luftfahrt zugelassenen zivilen Luftfahr
zeuge werden in das Luftfahrzeugregister eingetra
gen. Die Ordnung über die Führung des Luftfahr
zeugregisters regelt der Minister für Verkehrswe
sen.
(2) Durch die Eintragung in das Luftfahrzeugregi
ster erhalten die zivilen Luftfahrzeuge die Staatszu
gehörigkeit der Deutschen Demokratischen Repu
blik und das Recht zum Führen des Hoheitszei
chens.
(3) Über die Eintragung in das Luftfahrzeugregister 
wird der Eintragungs- und Zulassungsschein erteilt, 
durch den dem Luftfahrzeug das Staatszugehörig- 
keits- und Eintragungszeichen zugewiesen wird. 
Diese Zeichen sind am Luftfahrzeug dauerhaft anzu
bringen.
(4) Der Eintragungs- und Zulassungsschein, die Be
scheinigungen über die Lufttüchtigkeit und andere 
vorgeschriebene Dokumente (Bordpapiere) sind bei 
jedem Streckenflug mitzuführen.

VII.
Flugplätze

§31
Begriff
(1) Flugplätze sind die dem Flugbetrieb dienenden 
Land- und Wasserflächen mit den darauf befindli
chen Anlagen und Einrichtungen.
(2) Flughäfen sind Flugplätze des öffentlichen Ver
kehrs.

§32
Anlegung und Betrieb 
von Flugplätzen
(1) Flugplätze für die zivile Luftfahrt dürfen nur mit 
Genehmigung des Ministeriums für Verkehrswesen 
angelegt und betrieben werden.
(2) Mit der Genehmigung zum Betrieb ist ein Be
reich festzulegen, desseh Luftraum für den Flugbe
trieb des Flugplatzes bestimmt ist (Flugplatzzone).
(3) Das Ministerium für Verkehrswesen kann Auf
lagen für die Anlegung und den Betrieb eines Flug
platzes erteilen.
(4) Änderungen gegenüber der erteilten Genehmi
gung zur Anlegung oder zum Betrieb eines Flugplat
zes bedürfen der Genehmigung des Ministeriums für 
Verkehrswesen. ,

§ 33
Registrierung 
und Veröffentlichung
(1) Genehmigte Flugplätze für die zivile Luftfahrt 
sind durch das Ministerium für Verkehrswesen zu re
gistrieren.
(2) Die Benutzbarkeit und die Art der verkehrstech
nischen Einrichtungen der Flughäfen sind zu veröf
fentlichen.

§ 34
Halter eines Flugplatzes
(1) Halter eines Flugplatzes ist derjenige, dem die 
Genehmigung zum Betrieb des Flugplatzes erteilt 
wird.
(2) Halter eines Flugplatzes können Staatsorgane, 
volkseigene Kombinate und Betriebe, wissenschaft
liche Einrichtungen sowie gesellschaftliche Organi
sationen sein.

§ 35
Allgemeine Pflichten 
des Flugplatzhalters
(1) Der Halter hat den Flugplatz im Rahmen der 
Genehmigung für den Betrieb bereitzuhalten.
(2) Der Halter hat entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen, um störende Einwirkungen, die vom Betrieb 
des Flugplatzes auf die Umwelt ausgehen, zu verhin
dern, soweit dies nach dem Stand der Technik mög
lich und volkswirtschaftlich vertretbar ist.
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